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Liebe Opponitzerinnen und Opponitzer ! 
 
Nachstehend wollen wir Sie über die aktuellen Gegebenheiten in unserer Gemeinde informieren. 
 
 

Waldbrandgefahr - Verordnung 
 
Informationsschreiben der Bezirkshauptmannschaft Amstetten – 
Fachgebiet Forstwesen 
 

Präambel 
 

Auf Grund der warmen und trockenen Witterung in den letzten 
Wochen ist in den Waldbeständen des Verwaltungsbezirkes 
Amstetten bereits eine sehr starke Austrocknung eingetreten.  
Eine starke Austrocknung ist ebenfalls an der Streuauflage des 
Waldbodens festzustellen.  
 

Im Sinne der forstgesetzlichen Bestimmungen liegt daher eine besondere Waldbrandgefahr vor. 
 

VERORDNUNG 
 

Gemäß § 41 Abs. 1 in Verbindung mit § 170 Abs. 1 des Forstgesetzes 1975, BGBl.Nr. 440/1975 
i.d.g.F., wird für den Verwaltungsbezirk Amstetten verordnet:  
 

§ 1 
In den Waldgebieten des politischen Bezirkes Amstetten, sowie in deren Gefährdungsbereichen ist 
jegliches Feuerentzünden und das Rauchen v e r b o t e n. 
 

HINWEIS: 
a) Der Gefährdungsbereich ist überall dort gegeben, wo die Bodendecke oder die Wind-

verhältnisse das Übergreifen eines Feuers durch Funkenflug in den benachbarten Wald     
begünstigen. 

 

b) Es steht jedem Waldeigentümer frei, dieses Verbot in geeigneter Weise ersichtlich zu      
machen. 

 
§ 2 

Übertretungen dieser Verordnung werden gemäß § 174 Abs. 1 lit. a Zif. 17 Forstgesetz 1975 mit 
einer Geldstrafe bis zu € 7.270,- oder mit Freiheitsstrafe bis zu 4 Wochen bestraft. 
 

§ 3 
Diese Verordnung tritt mit der Kundmachung an der Amtstafel der Bezirkshauptmannschaft 
Amstetten in Kraft. 
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Spielplatz Kindergarten und „Lucken“ 
 
Der Spielplatz im Kindergartengelände ist nun außerhalb der Kindergarten-Öffnungszeiten  
wieder geöffnet. 
 
Beim Spielplatz in der „Lucken“ muss noch die sicherheitstechnische Abnahme erfolgen. Danach 
wird die Öffnung am Eingangstor kundgemacht.  
 
HINWEIS:  
Das Radfahren ist am Spielplatzgelände verboten und es wird gebeten, die Spielplätze im eigenen 
Interesse sauber zu halten. Bei Problemen bzw. Beschwerden wird der Spielplatz geschlossen. 
 
 
 

Fundgegenstände am Gemeindeamt 
 
Es wird wieder einmal darauf hingewiesen, dass diverse Fundgegenstände wie z. B. Schlüssel, 
Geldbörse, etc. am Gemeindeamt archiviert sind. Wer diverse Gegenstände vermisst – bitte am  
Gemeindeamt melden. 

 
Zum Beispiel wurde am 09.02.2015 eine Geldbörse mit Bargeld bei der Bushalte-
stelle Bundesstraße-Mirenau gefunden.  

 
 
 

Zustellung Amtlicher Mitteilungen und Postwurfsendungen 
 
Aufgrund von Durchführungsbestimmungen der Österreichi-
schen POST AG ist es künftig bei der Zustellung von Amtli-
chen Mitteilungen und Postwurfsendungen nicht mehr möglich 
die Bevölkerung kurzfristig zu informieren. Von der Aufgabe bis zur Zustellung muss mit einer     
Zeitspanne von fünf Tagen gerechnet werden. 
 
Wir bitten daher, aufgestellte Plakatständer der Gemeinde sowie die Anschlagtafeln beson-
ders zu beachten. 
 
 
 

Narzissenwandertag am 17. Mai 2015 
 
 

Am Sonntag, dem 17. Mai 2015 findet 
der diesjährige Narzissenwandertag statt.  
 
Der Start erfolgt von 09.00 bis 12.00 Uhr 
beim GH Bruckwirt-Tazreiter. Nähere 
Details finden Sie im beiliegenden Folder.  
 
Der Tourismusverein Opponitz freut sich 
auf zahlreiche Teilnehmer und bittet, auch 
die übrigen Veranstaltungen im Rahmen 
der Ybbstaler Narzissenblüte zu besuchen. 
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Parteienverkehrszeiten: Montag – Freitag von 9.00 – 12.00 Uhr u. Dienstag von 9.00 – 12.00 Uhr u. 16.00 – 19.00 Uhr 
Sprechstunden des Bürgermeisters gegen telefonische Voranmeldung: Dienstag v. 18.00 bis 19.00 Uhr und Sonntag von 10.00 bis 11.00 Uhr 

Offenlegung: 
Die „Amtliche Nachrichten - Berichte und Informationen - Gemeinde Opponitz“ sieht sich als eine journalis-
tisch aufbereitete Information der Opponitzer Bevölkerung über kommunale Angelegenheiten aus der Sicht 
der Verwaltung und des Gemeinderates, sowie div. Organisationen zur Förderung eines gemeinschaftlichen 
Trachtens der Bevölkerung. 
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